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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.04.2013

Norm

UbG §33 Abs3

1. UbG § 33 heute

2. UbG § 33 gültig ab 01.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/2022

3. UbG § 33 gültig von 01.07.2010 bis 30.06.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 18/2010

4. UbG § 33 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2010

Rechtssatz

Eine einheitliche Beschränkung liegt jedenfalls dann vor, wenn gleichartige, eine sachliche Einheit bildende

Maßnahmen ergri:en werden, die Einzelschritte von vornherein als Einheit geplant sind und daher ihre regelmäßige

Wiederholung wahrscheinlich ist. So können etwa immer wiederkehrende gleichartige Beschränkungen als Einheit

aufgefasst werden, wenn sie bis zur kurzfristig erreichbaren Besserung der Erkrankung gesetzt wurden, die den selbst-

und fremdgefährdenden Zustand ausgelöst hat. Ob eine einheitliche Beschränkung durch bestimmte notwendige

Maßnahmen vorliegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
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